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Bekanntmachung der Stadt Moers 

 
 

Bebauungsplan Nr. 120 der Stadt Moers, Schwafheim (Länglingsweg/Lehmbruckstraße) 
 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB)  
 
I. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.06.2010 für den nachfolgend 

aufgeführten räumlichen Geltungsbereich den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 120 der Stadt Moers, Schwafheim 
(Länglingsweg/Lehmbruckstraße), mit dessen Begründung gebilligt und deren öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 1001, 1141, 1718, 1719, 1869, 1870, 1891 (tlw.), 2023, 2044, 2423 
und 2424 der Flur 2 aus der Gemarkung Schwafheim. 
 
Der genaue Geltungsbereich geht aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor. 
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II. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 120 der Stadt Moers, Schwafheim (Länglingsweg/Lehmbruckstraße) mit  
 dessen Begründung liegt in der Zeit vom 

 
02.07. bis einschließlich 02.08.2010 

 
im Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen der Stadt Moers, Neues Rathaus, Meerstraße 2, Zimmer 116, wäh-
rend der Dienststunden, und zwar 
 
montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr 
donnerstags 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr 
freitags 8.00 - 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht sowie 
fachliche Auskünfte erteilt werden. 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben wer-
den, können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt Moers deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn 
mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) 
BauGB aufgestellt. 
 
Informationen zu den Planungen werden ergänzend während der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung gestellt. 

 
Moers, den 16.06.2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Thoenes 
Beigeordneter 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
 

Bebauungsplan Nr. (R) 9 der Stadt Moers, Gewerbegebiet Genend, 
7. (vereinfachte) Änderung 

 
Öffentliche Auslegung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 (2) Nr. 2 in Verbindung mit § 3 (2) Baugesetz-
buch (BauGB) 
 
I. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt hat in seiner Sitzung am 10.06.2010 

 
1. beschlossen, den räumlichen Geltungsbereich der 7. (vereinfachten) Änderung eines Teilbereiches des Bebau-

ungsplanes Nr. (R) 9 der Stadt Moers, Gewerbegebiet Genend, um die Flurstücke 817, 818 und 819 der Flur 49 
und Flurstücke 1452 und teilw. 1542 der Flur 50 zu erweitern, 

 
2. für den nachfolgend aufgeführten räumlichen Geltungsbereich den Entwurf der 7. (vereinfachten) Änderung ei-

nes Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. (R) 9 der Stadt Moers, Gewerbegebiet Genend mit dessen Be-
gründung gebilligt und deren öffentliche Auslegung gemäß § 13 (2) Nr. 2 BauGB  i.V.m. § 3 (2) BauGB be-
schlossen. 

 
Wesentliches Ziel der Planänderung ist die Steuerung von Einzelhandel in einem Teilbereich des bestehenden 
Gewerbegebiets Genend.  

 

http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst ganz oder teilweise Flurstücke der Fluren 48, 49 und 50 aus der Gemarkung Repe-
len.  
Der genaue Geltungsbereich geht aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor. 
 

 

 Verlauf des Geltungsbereiches 
vor dessen Erweiterung 

Geltungsbereich  
der 7. (vereinfachten) Änderung 

 
 

II. Der Entwurf der 7. (vereinfachten) Änderung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. (R) 9 der Stadt Moers, 
Gewerbegebiet Genend mit dessen Begründung liegt in der Zeit vom 
 

02.07. bis einschließlich 02.08.2010 
 
im Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen der Stadt Moers, Neues Rathaus, Meerstraße 2, Zimmer 112, wäh-
rend der Dienststunden, und zwar 
 
montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr 
donnerstags 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr 
freitags 8.00 - 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
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Hinweise 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht sowie 
fachliche Auskünfte erteilt werden.  
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben wer-
den, können bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung gemäß § 4a (6) BauGB unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt Moers deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Bebauungsplanänderung nicht von Bedeutung ist. 
Bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, wenn 
mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 (3) BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Informationen zu den Planungen werden ergänzend während der öffentlichen Auslegung auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung gestellt. 

 
Moers, den 16.06.2010 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Thoenes 
Beigeordneter 
 
 

Einziehung von Straßen 
 
Gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfahlen (StrWG NW) vom 23. September 1995 
(GV. NRW. S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachfolgende näher bezeichnete und im anliegenden 
Lageplan kenntlich gemachte 
 
Teilfläche „ Niederstraße“  
 
eingezogen. 
 
Die eingezogene Fläche befindet sich in der Gemarkung Moers, Flur 4, Teilfläche des Flurstückes 642 (Größe ca. 543 
m²) und gesamtes Flurstückes 461 (U). 
 
Die Absicht wurde im Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Moers vom 26.03.2009 bekannt gemacht. Durchgreifende Einwendun-
gen hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
Hiermit wird die Einziehung gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NW) öffentlich bekannt gemacht. Diese Einziehungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht Düsseldorf 
Klage erhoben werden. Die Klage beim Verwaltungsgericht kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundenbeamten 
der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Elektronischen Rechtsverkehrsverordnung Verwal-
tungs- und Finanzgerichte – ERVVO VG/FG – vom 23.11.2005 (GV.NRW S. 926; SGV.NRW 320)  erhoben werden. 
 
Hinweise: 

1. Diese Einziehungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die ge-
naue Lage und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, 
können beim Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Fachdienst Verwaltung der Stadt Moers, Neues Rathaus, Zimmer 
311, Meerstr. 2, 47441 Moers, während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden können. 

2. Die Einziehung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
Moers, den 16.06.2010 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lindner, Städt. Verwaltungsdirektor 

 

http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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Inkrafttreten 

der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 313 der Stadt Moers, 
Düsseldorfer Straße/Römerstraße 

vom 16.06.2010 
 

Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 12.05.2010 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
den Vorschriften der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO NRW) für den unten dargestellten räumlichen Geltungs-
bereich die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 313 der Stadt Moers Düsseldorfer Stra-
ße/Römerstraße mit Begründung 
 
als  S a t z u n g  beschlossen.    
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
Der Geltungsbereich ist aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich. 
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Die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 313 mit Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung die-
ser Bekanntmachung ab beim Bürgermeister der Stadt Moers – Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen – Neues 
Rathaus, Meerstraße 2, 47441 Moers, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Über deren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Hinweise 
 
1. Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird auf die Vorschriften über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

 
2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans  
  
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
 
werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Moers unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird darauf hingewiesen, 

dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Moers vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Moers am 12.05.2010 als Satzung beschlossene Bebauungsplanänderung, Ort und Zeit der 
Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Moers, den 16.06.2010 
 
Ballhaus 
Bürgermeister 
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Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen  

(Sondernutzungssatzung) vom 24.06.2010 
 
Aufgrund der §§ 18, 19 und 19a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 
23. 09.1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 182 des Ge-
setzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NW S. 950) hat der Rat der Stadt Moers in seiner Sitzung am 12.05.2010 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für alle Stadtstraßen einschließlich Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten im Zuge der 

Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt. 
 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 Abs. 2 StrWG NRW sowie in § 1 Abs. 4 FStrG genannten 

Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßenkörper und das Zubehör. 
 
 

§ 2 
Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

 
(1) Für den Gebrauch der öffentlichen Straßen ist keine Sondernutzungserlaubnis erforderlich, wenn und soweit die 

Straße zu dem Verkehr benutzt wird, dem sie im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften zu 
dienen bestimmt ist (Gemeingebrauch).  

 
(2) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb geschlossener Ortslage keiner Er-

laubnis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks erforderlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt 
oder erheblich beeinträchtigt oder in den Straßenkörper eingreift (Straßenanliegergebrauch). Hierzu zählen insbe-
sondere 

 
1. bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudesockel, Fensterbänke, Vordächer, Kellerlichtschächte, Auf-

zugsschächte für Waren und Mülltonnen in Gehwegen, 
2. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten im unmittelbaren zeitlichen und inhaltlichen Zusammen-

hang mit Feiern, Festen, Umzügen, Prozessionen und ähnlichen Veranstaltungen, die der Pflege des Brauchtums  
und religiösen Zwecken dienen, 

3. die Lagerung von Umzugsgut am Tag der Lieferung bzw. Abholung auf Gehwegen und Parkstreifen, 
4. das Abstellen von Abfallbehältern auf Gehwegen und Parkstreifen am Tag der Abfuhr sowie einen Tag davor, 
5. Verschönerungsmaßnahmen an der Hauswand (z.B. Blumenkübel, Fassadenbegrünungen), die nicht mehr als  

0, 30 m in den Straßenraum hineinragen,  
 
 sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet oder in ihrer Mobilität beeinträchtigt werden.  
 
(3) Bei Nutzungen auf baulich abgegrenzten Gehwegen muss eine Verkehrsfläche in einer Breite von mindestens  
 1,30 m freigehalten und ein Abstand von der Fahrbahnkante von 0,50 m eingehalten werden. 
 
 

§ 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen  
 
 a) je eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,30 m in den Gehweg hineinragt und eine 

Warenauslage an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,50 m (max. Grundfläche 0,5 m²) in den Gehweg 
hineinragt, sowie Sonnenschutzdächer und Markisen über baulich durch ein Hochbord abgegrenzten Gehwegen 
ab 2,20 m Höhe und in einem Abstand von mindestens 0,70 m vom Hochbord, 

 
 b) das Umherziehen mit Informationstafeln und das Verteilen von Infobroschüren und Flugblättern zu religiösen, 

politischen und gemeinnützigen Zwecken. 
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(2) Nach Abs. 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt werden, wenn Belange des 

Straßenbaus, der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs, der Barrierefreiheit oder die Umsetzung eines städtebau-
lichen Konzepts dies erfordern. § 2 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 
 

§ 4 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus bedarf, soweit in dieser Satzung nichts anderes 

bestimmt ist, als Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt. 
 
(2) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür die Erlaubnis sowie andere erforderliche Erlaub-

nisse und Genehmigungen erteilt sind. Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Änderung der Sondernut-
zung.  

 
(3) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen außerhalb des räumlichen Widmungsum-

fangs richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt. Eine vorüberge-
hende Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung bleibt außer Betracht (z.B. 
Gestattungsverträge aus Anlass von Wärmedämmung, Werbeanlagen etc.). 

 
 

§ 5 
Werbeanlagen 

 
(1) Werbeanlagen bedürfen der Erlaubnis der Stadt. Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind 
 
 a) gemäß Absatz 2 zugelassene Werbeflächen (Plakattafeln), 
 b) zu Werbezwecken abgestellte Werbefahrräder, 
 c) Planen mit Werbeaufdrucken an Baugerüsten im Luftraum über dem Straßenkörper, 
 d) sonstige flächige oder räumliche Einrichtungen zur öffentlichen Wahrnehmung von kommerziellen Werbebot-

schaften 
 e) Fahrradständer mit Werbetafeln 
 
(2) Im Stadtgebiet werden die Standorte für Plakattafeln durch die Stadt vorgegeben. Dreieckständer sind an diesen 

Standorten auch zulässig.   
 
(3) Die Verkehrssicherheit gefährdende Werbeanlagen sind unzulässig. Übrige in Abs. 1 nicht genannte Werbeanlagen 

sind unzulässig. Die Beeinträchtigung des Parkraums in einem Stadtteil sowie der Bewegungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen sowie weiteren in der Mobilität eingeschränkten Verkehrsteilnehmer sind zu berück-
sichtigen. Auf den Gebührentarif A - Allgemeine Bestimmungen - Nr. 8 wird verwiesen. 

 
 

§ 6 
Wahlsichtwerbung 

 
(1) Wahlsichtwerbung bedarf der Erlaubnis der Stadt. Wahlsichtwerbung ist in einem Zeitraum von drei Monaten unmit-

telbar vor dem Wahltag unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 
 Werbeflächen können nur von Parteien beansprucht werden, die zu der anstehenden Wahl eigene Wahlvorschläge 

eingereicht haben. Eine erteilte Erlaubnis wird widerrufen, sobald eine Partei ihre Wahlvorschläge zurückgezogen 
hat. Parteien können bestimmte Aufstellplätze für Wahlsichtwerbung untersagt werden, wenn Belange des Stra-
ßenbaus, der Sicherheit und Ordnung, des Straßenverkehrs, der Barrierefreiheit oder die Umsetzung eines städte-
baulichen Konzepts dies erfordern. Die Werbeflächen dürfen maximal DIN A0 = 841x1189 mm groß sein.  

 
(2) Absatz 1 gilt für nicht unter das Parteiengesetz fallende politische Vereinigungen entsprechend. 
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§ 7 

Erlaubnisantrag 
 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist schriftlich spätestens 3 Wochen vor der beab-

sichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der 
Stadt zu stellen. Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnungen, textliche Beschreibungen oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen. In vom Antragsteller zu begründenden Ausnahmefällen kann diese Frist verkürzt wer-
den.  

 
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine Beschädigung der Straße 

oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in wel-
cher Weise den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes und der Wiederher-
stellung der Straße Rechnung getragen wird. Ist mit der Sondernutzung eine über das übliche Maß hinausgehende 
Verschmutzung der Straße verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise die Be-
seitigung der Verunreinigung durch den Erlaubnisnehmer gewährleistet wird. 

 
(3) Der Antragsteller hat der Stadt auf deren Verlangen angemessene Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu leisten. 
 
 

§ 8 
Erlaubnis 

 
(1)  Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann versagt, widerrufen oder unter Bedingungen und 

Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder 
zum Schutz der Straße erforderlich ist. In dem von einem städtebaulichen Konzept umfassten Bereich kann die Er-
laubnis auch versagt werden, wenn durch die Gestaltung der beantragten Sondernutzung das Stadtbild beeinträch-
tigt wird.  (s. Beschluss des Rates vom 12.05.2010). 

 
(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen Anlagen nach den bestehenden ge-

setzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten.  
 
(3) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaubnisnehmer spätestens bis zum Ablauf des letzten Tages der 

Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über das übliche Maß hinausgehende, als Folge der Sondernutzung eingetrete-
ne Verunreinigungen der Straße zu beseitigen und den Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zustand zu verset-
zen. Im Falle der Einziehung der Straße oder des Widerrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnisnehmer zu diesem 
Zweck eine angemessene Frist gesetzt. Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Stadt keinen Ersatzanspruch bei Wi-
derruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

 
 

§ 9 
Gebühren 

 
(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des anliegenden Gebührentarifs erho-

ben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) Das Recht der Stadt, nach § 18 Abs. 3 StrWG NRW bzw. § 8 Abs. 2a FStrG Kostenersatz sowie Vorschüsse und 

Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach dem Tarif bestehende Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für 
Sondernutzungen nicht berührt. 

 
(3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren zu erheben, bleibt unberührt. 

 
 

§ 10 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind 
 a) der Antragssteller,  
 b) der Erlaubnisnehmer, 
 c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 11 

Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  
 
 a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
 b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung. Kann die Nutzungsdauer nicht ermittelt werden, fällt 

die Mindestgebühr an. 
 
(2) Die Gebühren werden 1 Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig. Bei 

wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden die folgenden Gebühren zum Ende des ersten Vierteljahres des je-
weiligen Rechnungsjahres fällig. 

 
(3) Die Gebührenpflicht erstreckt sich auf den Zeitraum bis zur schriftlichen Anzeige der Beendigung der Sondernut-

zung oder bis zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Stadt von der Beendigung der Sondernutzung. 
 
 

§ 12 
Gebührenverzicht, Gebührenerstattung 

 
(1) Bei einer Sondernutzung durch Behörden zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben, bei überwiegendem öffentlichen 

Interesse, zur Sicherstellung der Brauchtumspflege sowie zur Gewährleistung einer barrierefreien Mobilität kann auf 
die Erhebung von Gebühren auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise verzichtet werden.  

 
(2) Wird eine Sondernutzung nicht ausgeübt oder vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung be-

reits berechneter Gebühren. Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine 
Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Von den Bestimmungen dieser Satzung kann eine Ausnahme gewährt werden, wenn die Anwendung der Satzung 

andernfalls zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. 
 
(2) Diese Satzung tritt am 01.06.2010 in Kraft. 
 
(3) Gleichzeitig werden die Sondernutzungssatzung vom 24.05.2005 und die Satzung über den Andienungs- und An-

wohnerverkehr in den Fußgängerbereichen der Stadt Moers vom 16.10.1985 in der Fassung vom 27.05.1992 mit 
Wirkung vom 24.06.2010 aufgehoben und außer Kraft gesetzt. 

 
 
 
Anlage zur Sondernutzungssatzung der Stadt Moers vom 24.06.2010 
 
Gebührentarif: 
 
A.  Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die im Gebührentarif enthaltenen Gebührensätze gelten nach Maßgabe der unten angeführten Zoneneinteilung für 

das gesamte Stadtgebiet. 
 
2. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt 1/30 der Monatsgebühr. Nicht-

kontinuierliche Nutzungen sind nur für die Dauer von längstens einem Monat zu erlauben. 
 
3. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle Euro aufgerundet, angefangene 

Quadratmeter sind voll zu berechnen. 
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4. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernutzungen beträgt: 
 
4.1 für nichtkommerzielle Sondernutzungen 25,-- € 
 
4.2 für kommerzielle Sondernutzungen  50,-- € 
 
5. Für Sondernutzungen, die unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken i.S. 

der §§ 51 ff Abgabenordnung dienen, kann auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren ganz oder teilweise 
verzichtet werden. Ein entsprechender Nachweis ist vom Antragsteller zu führen. 

 Für Sondernutzungen der politischen Parteien werden keine Gebühren erhoben. 
 
6. Aufgrund der mit einer Mediengesellschaft/Vermarkter von Werbflächen getroffenen Vereinbarung werden alle 

Sondernutzungen, bei denen öffentliche Fläche zu Werbezwecken in Anspruch genommen wird (ausgenommen 
Werbetafeln des örtlichen Einzelhandels und nicht kommerzielle Werbung durch Plakatierung), von dieser berech-
net. 

 
7. Von den unten genannten Gebührensätzen kann in begründeten Einzelfällen erhöhend abgewichen werden unter 

folgenden Voraussetzungen: Einwirkung auf die Straße, 
- Aufbringen/-stellen von Gegenständen auf die Straßenoberfläche, 
- Einschränkung der Barrierefreiheit und Mobilität 
- wirtschaftliches Interesse des Gebührenschuldners 

 sofern diese Umstände nicht bereits Wesensmerkmal der Sondernutzung selbst sind.   
 

8. Bei Sondernutzungen ist ein Mindestabstand von mindestens 50 cm zur Blindenleitlinie einzuhalten. Sondernutzun-
gen im Bereich von Bordsteinabsenkungen, Zebrastreifen, Fußgängerfurten und -überwegen sind nicht zulässig. In 
den Fußgängerzonen Steinstraße und Neustraße sind die rot gepflasterten Flächen frei zu halten.  

 
9. Bei Nutzung von durch Sondernutzungserlaubnis genehmigten Parkplatzflächen hat der in § 10 genannten Perso-

nenkreis ebenfalls die Kosten für den Abbau und Aufbau der Schrankenanlage sowie anderer Sperreinrichtungen 
zu tragen. 

 
 
 
B. Gebührensätze: 
 
I. Berechnung nach genutzter Fläche und Zeitraum (Angaben in Euro pro m² und Monat): 
 
   Zone 1 Zone 2 Zone 3 
1. Warenauslagen vor 
 Ladenlokalen 9,50 7,50 5,50 
 
2. Werbetafeln, Fahrradständer mit  
 Werbung (ab 0,25 m²) u. Werbefährräder  
 vor Ladenlokalen  15,50 12,50 9,50 
 
2a. Werbung durch Plakatierung  
 nichtkommerzieller Veranstalter 
 bis max. Größe DIN A0 je Plakat 
   6,-- 6,-- 6,-- 
 
3. Freisitze, Straßencafés 
 (Aufstellung von Tischen 
 und Stühlen) 6,50 6,-- 5,50 
 
4. Verkaufswagen, Imbiss- 
 buden, Verkaufsstände, 
 Promotionsstände, 
 kommerzielle Spielgeräte 
 (z. B. Karussells) 20,50 15,50 10,50 
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5. Frühlings- und Volksfeste, 
 Straßenfeste (soweit nicht unter 
 II/1) Schützenfeste,  
 Stadt- und Stadtteilfeste, 
 Musikveranstalt. u.ä. 7,50 6,50 5,50 
 
6. Zirkusveranstaltungen, 1,-- 0,75 0,50 
 
6a. Märkte. Trödelmärkte,  
 Kirmessen, Weihnachtsmarkt 
   0,50 0,50 0,50 
 
7. nichtkommerzielle Spielgeräte  gebührenfrei 
 
8. Bauzäune, -gerüste, 
 -maschinen, -buden, 
 -container, Arbeitswagen, 
 Gehwegüberfahrten und 
 sonstige Baustelleneinrichtungen 
 Materiallagerungen  4,50 4,00 3,50 
 
9. Öffentliche Telekommunikationsstellen, 
 Postablagekästen, Briefkästen und  
 ähnliche Einrichtungen 9,-- 7,-- 5,-- 
 
10. Sondernutzungen auf  
 gebührenpflichtigen  
 Parkplätzen 11,50 8,25 - 
 
11. Nutzungsentgelte für Gestattungsverträge 
 (z.B. Wärmedämmmaßnahmen > 10 cm Stärke) 
   9,- 7,-- 5,-- 
 
 
II. Berechnung nach pauschalen Gebührensätzen: 
 
 lfd. Art der Sondernutzung Betrag 
 Nr.  Euro 
 
 1  Veranstaltung von nichtkommer- 
   ziellen Straßenfesten, Pfarrfesten 
   (Nachbarschaftsfesten) bis 
   3 Tage Dauer 22,-- 
 
 2 Nichtkommerzielle Informationsstände 9,-- 
   je Tag 
 
 3 Aufstellung eines Containers für 
   die Dauer von bis zu 3 Tagen 17,-- 
 
      4 Wertstoffcontainer (nur Papier u. Glas) 
    monatlich je Standort 20,-- 
 
 5 Aufstellung von Fahrradständern  
   (ohne und mit Werbung bis 0,25 m²) 
     gebührenfrei 
 6 Aufstellen von Auffahrrampen  
   für Rollstühle und Rollatoren 
     gebührenfrei 
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C. Zoneneinteilung: 
 
1. Zone 1 umfasst den jeweils als Fußgängerzone teileingezogenen Bereich der Straßenfläche in der Innenstadt sowie 

die Homberger Straße zwischen Königlicher Hof und Klever Straße sowie den Kastellplatz und den Neumarkt. 
 
 
2. Zone 2 umfasst die 
 – Homberger Straße zwischen Sand- und Cecilienstraße und Karlsplatz, 
 – Bismarckstraße zwischen Donaustraße und Barbarastraße, Leissstraße, Zwickauer Straße, Jahnstraße, Mosel-

straße zwischen Zwickauer- und Eupener Straße, 
 – Bahnhofstraße zwischen Nieper Straße und Moerser Straße sowie Hermann-Thelen-Platz und Bapaumeplatz, 
 – Bendmannstraße zwischen Friedhofstraße und Moerser Straße, 
 – Römerstraße zwischen Gerhard- und Ruhrorter Straße, 
 – Lintforter Straße zwischen Hoher Weg und Grubenstraße und Repelen Markt, 
 – Kurt-Schumacher-Allee von Rathausallee bis Konrad-Adenauer-Straße 
  sowie das durch die Repelener Straße (bis Mühlenstraße), Mühlenstraße, Rheinberger Straße (zwischen Müh-

len- und Wilhelm-Schroeder-Straße), Wilhelm-Schroeder-Straße, Klever Straße (von Wilhelm-Schroeder-Straße 
bis Homberger Straße), Xantener Straße (zwischen Homberger Straße und Essenberger Straße), Essenberger 
Straße (zwischen Xantener Straße und Homberger Straße), Augustastraße, Uerdinger Straße (von Augusta-
straße bis Carl-Schultze-Damm), Carl-Schultze-Damm (Wallanlage) und Krefelder Straße (von Carl-Schultze-
Damm bis Unterwallstraße umschlossene Gebiet einschließlich der genannten Straßen bzw. Straßenteile), so-
weit dieses nicht in Zone 1 erfasst ist. 

3. Zone 3 umfasst alle sonstigen Straßen. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Rat der Stadt Moers am 12.05.2010 beschlossene Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet. 
 
 oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Moers, den 24.06.2010 
 
Ballhaus 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Moers 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt gab mit Schreiben vom 17.08.2006 die Freistellung folgendes Flurstückes bekannt: Ge-
markung Moers, Flur 8, Flurstück 237 (s. nachfolgend abgedruckten Lageplan). 
 
Das Flurstück ist für Betriebs- und Verkehrszwecke einer öffentlichen Eisenbahn des Bundes nicht mehr erforderlich 
und wird als öffentliche Sache zum 17.08.2006 von Betriebszwecken freigestellt.  
 
Durch die Freistellung verliert die Fläche ihren Rechtscharakter und ihre Eigenschaft als Betriebsanlage einer Eisen-
bahn des Bundes. Der Fachplanungsvorbehalt nach § 38 BauGB entfällt, so dass die Fläche aus der Fachplanungsho-
heit des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und die kommunale Planungshoheit wieder begründet wird.  
 
Moers, den 19.05.2010 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lindner  
Städt. Verwaltungsdirektor 
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Bekanntmachung 

 
Die 2. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel und die 
Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in der Wahlperiode 2009 bis 2014 findet am Freitag, dem 09. 
Juli 2010, um 15.00 Uhr in den Sitzungsräumen der Sparkasse am Niederrhein, Hauptstelle, Ostring 6, 47441 
Moers mit folgender Tagesordnung statt: 
 
1. Geschäftsordnungspunkte 
 
 a) Prüfung der Einladung 
 
 b) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
 c) Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 5 der Zweckverbandssatzung 
 
 d) Feststellung der Tagesordnung 
 
 e) Bestellung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 
 
 f) Anerkennung der Niederschrift über die 1. konstituierende Sitzung der   
  Zweckverbandsversammlung vom 24. November 2010 
 
2. Änderung der Satzung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel  
 und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
 
3. Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes der Sparkasse am Niederrhein 
 für das Jahr 2009 und Entlastung der Sparkassenorgane  
 
4. Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse am Niederrhein 
 gem. § 25 SpkG NW 
 
5. Bericht des Vorstandes über die Situation der Sparkasse 
 
6. Verschiedenes 
 
Moers, den 15. Juni 2010 
 
SPARKASSENZWECKVERBAND 
für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 
gez. Maaß 
(Vorsitzender) 
 
 
 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3118101140 ist das Aufgebot beantragt 
worden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den 
Amtsblättern der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie des Kreises Wesel seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches bei uns anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls nach Ablauf der Frist für kraftlos 
erklärt wird.  
 
Moers, den 22.06.2010 
 
Sparkasse am Niederrhein  
Der Vorstand 
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Bekanntmachung 

 
Am Dienstag, dem 29.06.2010, findet im Neuen Rathaus, Großer Sitzungssaal, die 7. öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung des Rates der Stadt Moers mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Beginn: 16:00 Uhr 
 
T A G E S O R D N U N G 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Fragen der Einwohner 
2. Zur Geschäftsordnung 
2.1. Prüfung der Einladung 
2.2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2.3. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NRW 
2.4. Anmerkungen zur Tagesordnung 
3. Zur Niederschrift über die 6. Sitzung am 12.05.2010 
4. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von Beschlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen 
5. Ehrung eines Ratsmitgliedes für 30-jährige Ratstätigkeit 
Haushaltsangelegenheiten 
6. Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2009 und deren Anlagen gem. § 80 Abs. 3 GO 
7. Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2010 
7.1. Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2010 

hier: Veränderungsdienst Ergebnishaushalt 
7.2. Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2010 

hier: Veränderungsdienst Finanzhaushalt 
7.3. Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2010 

hier: Veränderungsdienst Haushaltssicherungskonzept 
8. Zu erwartender investiver Kreditaufnahmerahmen für das HHJ 2010 
9. Produkt 53.538.2 

Verstärkung des Sachkontos I-02000366 / 7852300 - MW-Kanäle Hochstraß / Scherpenberg 
Berichterstatter: Bürgermeister 

10. Überörtliche Prüfung der Stadt Moers durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein Westfalen 
Planungsangelegenheiten 
11. Realisierungskonzept Neuer Wall/ Königlicher Hof 

Hauptausschuss 23.06.2010, TOP 11.1 
Berichterstatter: RM Hohmann 

12. Bebauungsplan Nr. (R) 9 der Stadt Moers, Gewerbegebiet Genend - 7. (vereinfachte) Änderung 
- Beschluss zur Aufstellung einer Veränderungssperre 
Berichterstatter: RM Hohmann 

Satzungsangelegenheiten 
13. Neufassung der Satzung über die Ablösung von Stellplätzen (Satzung über die Festlegung der Gebietszonen 

und der Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs. 5 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) 
Berichterstatter: RM Sandhofen 

14. Sanierungssatzung für den Bereich ehemaliges Landratsamt, Terheydenhaus, Neues Rathaus einschließlich 
Schloßpark mit der Wall- und Grabenanlage 
Berichterstatter: Bürgermeister 

Angelegenheiten aus den Gesellschaften, Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
15. Vorabbindung von investiven Mitteln für die Einrichtung Altbau Moerser Schloss 

Berichterstatter: Bürgermeister 
16. Städtische Betriebe Moers,  AöR 

hier: Dachmarke (5. Änderung der Satzung) 
17. Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 

hier: Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 
18. PRO:SA-Sanierungsphasen II (2010-2011), III (2012-2014), IV (2015-2016) 

Berichterstatterin: RM Schmidt 
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19. PRO:SA-Sanierungsphasen II (2012-2011), III (2012-2014), IV (2015-2016) 

Realisierung der Mensa Grafschafter Gymnasium 
Realisierung der Mensa Heinrich-Pattberg Realschule 
Ausblick Sanierungsphasen III (2012-2014) und IV (2015-2016) 
Berichterstatterin: RM Freund 

Sonstige Angelegenheiten 
20. Einführung der Ehrenamtskarte NRW im Bereich der Stadt Moers 

Sachstandsbericht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 01.07.2009 
Festlegung der lokalen Vergaberahmenbedingungen 
Berichterstatter: RM Süßer 

21. Beschlussfassung über die Verleihung des Ehrenringes der Stadt Moers an das Ratsmitglied Herrn Christopher 
Schmidtke 

22. Euregio Rhein-Waal - Bestimmung der Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Projekte 
23. Umbesetzung von Gremien 
24. Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags am 12.09.2010 in Moers-Meerbeck 

Berichterstatter: Bürgermeister 
25. Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags am 19.09.2010 in Moers-Kapellen 

Berichterstatter: Bürgermeister 
26. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen 
27. Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Rates 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
1. Zur Geschäftsordnung 
1.1. Prüfung der Einladung 
1.2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
1.3. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NRW 
1.4. Anmerkungen zur Tagesordnung 
2. Zur Niederschrift über die letzte Sitzung 
3. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von Beschlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen 
Grundstücksangelegenheiten 
4. Bedingter Verkauf städtischer Grundstücksflächen zum Zwecke der Errichtung eines Einkaufszentrums im Be-

reich Königlicher Hof 
5. Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Genend-Süd im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Nr. 399 
6. Grundstückstausch Stadt Moers - ENNI GmbH 
Angelegenheiten aus den Gesellschaften, Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
7. Jahresabschluss ZGM 2009 
8. Behandlung der bis zum 31.12.2008 bei der Stadt Moers aufgelaufenen Gebührenfehlbeträge aus dem Fried-

hofswesen 
9. Energie Wasser Niederrhein GmbH 
10. Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 
 Hier: Jahresabschluss zum 31.12.2009 
11. wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt öffentlichen 

Rechts 
 Hier: Jahresabschluss zum 31.12.2009 
12. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
 Hier: Jahresabschluss zum 31.12.2009 
13. Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG - NIAG 
 Hier: Jahresabschluss zum 31.12.2009 
Sonstige Angelegenheiten 
14. Wiederwahl einer Schiedsperson für den Bezirk 3 - Meerbeck, Baerler Busch 
15. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen 
16. Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Rates 
 
Moers, den 24.06.2010 
Ballhaus 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Am Mittwoch, dem 30.06.2010, findet im Neuen Rathaus, Großer Sitzungssaal, die 8. öffentliche Sitzung des Rates der 
Stadt Moers mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Beginn: 16:00 Uhr 
 
T A G E S O R D N U N G 
 
1. Fragen der Einwohner 
2. Zur Geschäftsordnung 
2.1. Prüfung der Einladung 
2.2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2.3. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NRW 
2.4. Anmerkungen zur Tagesordnung 
Haushaltsangelegenheiten 
3. Stellenplan 2010 
3.1. Stellenplan 2010 - Ergänzung der Vorlage Nr. 15/0162 vom 13.04.10 
4. Beratung über den Entwurf des Haushaltes der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2010 
Sonstige Angelegenheiten 
5. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen 
6. Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Rates 
 
 
Moers, den 24.06.2010 
Ballhaus 
Bürgermeister 
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